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B U C H T I P P

Der erste Teil des Buches bringt eine knappe,
verständliche Einführung in die wesentlichen
Aspekte der schweizerischen Rechtsordnung.
Ausführlich wird auf die Besonderheiten der
juristischen Arbeitweise eingegangen; dies ist
für das Verständnis sehr hilfreich, denn die ju-
ristische Falllösung unterscheidet sich grund-
sätzlich von den Methoden der Naturwissen-
schaft. So eignet sich der gesamte erste Teil
hervorragend, allfällige Wissenslücken zum
Thema «Recht» zu schliessen.
Der zweite Teil führt umfassend in das tradi-
tionelle Gesundheitsrecht ein, wobei verschie-
dene Fragen schwerpunktmässig behandelt
werden. Für Zahnärztinnen und Zahnärzte
dürften die Kapitel «Patientenrecht» sowie
«Datenschutz im Gesundheitswesen» be-
sonders interessant sein. Konkrete Beispiele
veranschaulichen jeweils die theoretischen

Erläuterungen. An vielen Stellen wird zudem
auf laufende Diskussionen eingegangen und
auf zukünftige Entwicklungen hingewiesen.
Damit wird dieses Buch auch in den nächsten
Jahren kaum an Aktualität verlieren.
Das im dritten Teil dargestellte Fallbeispiel –
ein Spitalhaftungsfall – zeigt, wie stark sich die
Rechtslage aus haftungs- und strafrechtlicher
Sicht eines Bezirksspitals von der eines Privat-
spitals unterscheiden können.
Wo im Web Gesetzestexte und wichtige
Adressen zum Thema zu finden sind, fasst
ein Internetverzeichnis am Schluss des Bu-
ches zusammen. Die Schweizerische Gesell-
schaft für Gesundheitspolitik SGGP verlieh
«Recht für Ärzte» das Prädikat «besonders
empfehlenswert»; zu Recht.

Text: Dr. phil. II Jürg Lendenmann
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BEZUGSADRESSE

men aus den USA. Es wird sich weisen, ob solche
Praxistypen in der Schweiz Erfolg haben können.
In vielen Kantonen, etwa im Kanton Zürich, be-
stehen restriktive Voraussetzungen für die Füh-
rung von Bezeichnungen wie «Zentrum» oder
«Klinik». 

Für alle Zahnärztinnen und Zahnärzte gilt: Ar-
beiten Sie in der Praxisform, die Ihnen am 
besten zusagt! Lassen Sie aber nicht die wirt-
schaftlichen Aspekte sowie den zunehmenden
Konkurrenzdruck ausser Acht. Die optimale wirt-
schaftliche Grösse dürfte in der Schweiz bei zwei
bis vier Zahnärzten liegen; dies ist auch in einer
«heimeligen Landpraxis» möglich. Mit Kreati-
vität, Freude und Initiative lässt sich viel errei-
chen. Packen Sie es an! ■

Z A H N A R Z T  &  R E C H T

Heute besteht der Trend zur Gemeinschaftspraxis. Und das zu Recht. Die Zukunft dürfte 

Gemeinschaftspraxen von zwei bis vier Zahnärzten in verschiedensten Erscheinungsformen 

gehören. Dabei sind Kreativität und Initiative kaum Grenzen gesetzt! Text: Boris Etter, lic. iur.HSG

GEMEINSCHAFTSPRAXIS
Mehr Freiheit durch Teilen

Gemeinschaftspraxen weisen zahlreiche Vortei-
le auf. Dabei lassen sich verschiedenste Praxis-
modelle umsetzen. Zentral bei allen Lösungen
ist der Abschluss eines auf die jeweilige Praxis
genau angepassten Vertrages.

Erscheinungsformen
Gemeinschaftspraxen zeigen vielfältige Erschei-
nungsformen. Wichtig ist ein durch einen erfah-
renen Rechtsanwalt verfasster Partnerschafts-
vertrag. Es gilt immer der Grundsatz: «Regle
schriftlich, wer sich bindet»! Bei allen Erschei-
nungsformen sollte vermieden werden, dass 
unnötige Mehrwertsteuerpflichten entstehen.
Nachfolgend werden verschiedene Praxistypen
dargestellt.

Familienpraxis: Mitglieder einer Familie – Ehe-
leute, Geschwister oder Eltern und Kind – füh-
ren gemeinsam die Praxis. Viele Schweizer
Zahnmedizinstudenten und junge Zahnärzte
sind heute Zahnarztkinder. Die Familienpraxis
kann auch eine Übergangs- und Nachfolgelö-
sung darstellen. Wer harmonisch als Familie
funktioniert, muss nicht notwendigerweise be-
ruflich zusammenpassen! Viele Familien unter-
schätzen die möglichen Konfliktpotenziale und
treffen keine genügende vertragliche Regelung.
Ergänzend müssen auch Aspekte des Ehe- und
Erbrechts geregelt werden. Familienbanden sol-
len nicht wegen unterlassener Vereinbarungen
in die Brüche gehen!

Gewinngemeinschaft: Bei dieser Praxisform tei-
len die Zahnärzte den Gewinn aus einem ge-
meinsamen «Topf». Die Verteilung erfolgt nach
einem vertraglich festgelegten Schlüssel. Räum-
lichkeiten werden gemeinsam genutzt. Das Pra-
xispersonal arbeitet für die gesamte Praxis und
nicht nur für einen Zahnarzt. Die Zahnärzte sind
echte Partner! Dies kann aber – ohne ausgeklü-
gelten Partnerschaftsvertrag – bei Konflikten zu
erheblichen Schwierigkeiten führen. Die Ge-
winnverteilung muss genau geregelt werden.
Ferner ist eine detaillierte Regelung über eine
allfällige Trennung der Partner zu treffen. Wem
stehen welche Patienten zu? Wie werden die
Anteile an der Praxis bewertet? 

Unkostengemeinschaft: Bei dieser Erschei-
nungsform behandelt jeder Zahnarzt seine Pa-
tienten und beschäftigt sein eigenes Personal.
Die Räumlichkeiten und die Infrastruktur – oder
nur Teile der Infrastruktur – werden gemeinsam
genutzt. Bei Engpässen oder Notfallpatienten
hilft man sich aus. Da jeder getrennt eigene Pa-
tienten behandelt, ist hier eine Regelung bezüg-
lich des Arztgeheimnisses (Art. 321 StGB) sehr
wichtig. Die Effizienzgewinne, aber auch das
Konfliktpotenzial, dürften hier geringer sein.

Frauenpraxis: Das wird eines der Praxismodelle
der Zukunft sein. Zahnärztinnen – die Zahl muss
nicht auf zwei beschränkt sein – schliessen 
sich als berufstätige Mütter zusammen. Die
Frauenpraxis ermöglicht Teilzeitarbeit und ein
familienfreundliches Praxisumfeld; auch eine
gemeinsame Kinderbetreuung ist möglich. Bei
Krippenpreisen von bis zu CHF 150 pro Tag und
Kind lohnt sich rasch einmal die Anstellung 
einer Kleinkinderzieherin. 

«Zahnklinik»/«Zahnarztzentrum»: Vermehrt
entstehen sogenannte «Zahnkliniken» oder
«Zahnarztzentren», die grössere Gemeinschafts-
praxen darstellen. Diese Geschäftsmodelle stam-

❙ effizientere Teamarbeit: Auf der menschlichen und fachlichen Seite ermöglicht die
Gemeinschaftspraxis mehr Teamarbeit. Das wirkt sich positiv auf das Praxispersonal 
und die Patienten aus.

❙ günstigere Kostenstruktur: Die Infrastruktur kann kostengünstiger genutzt werden, 
und auch bei anderen Kosten lässt sich eine Optimierung erreichen.

❙ breiteres Angebot: In einer Gemeinschaftspraxis können Zahnärzte praktizieren, 
die ihre Schwerpunkte bei verschiedenen Patiententypen haben.

❙ längere Öffnungszeiten: Durch gestaffelte Arbeitszeiten werden längere Öffnungszeiten
möglich, ohne dass die persönliche Präsenzzeit steigt.

❙ optimal für Zahnärztinnen mit Familie: Da rund die Hälfte aller Zahnmedizin-Absolventen
weiblichen Geschlechts sind, besteht so die Möglichkeit, als Eigentümerin Familie und 
Beruf optimal miteinander zu verbinden.

❙ direktere fachliche Zusammenarbeit: Ausserdem ermöglicht die Gemeinschaftspraxis 
auch die direkte Zusammenarbeit zwischen Allgemeinzahnärzten und Spezialisten unter 
einem Dach: Patienten werden einfach intern «überwiesen». 

VORTEILE EINER GEMEINSCHAFTSPRAXIS


